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Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. 

 

Der Begriff „Verantwortungseigentum“ ist seit längerem Gegenstand der wirtschaftspolitischen 
Diskussion. Die „Stiftung Verantwortungseigentum“ hat sich am 25.11.2019 unter Beteiligung 
u.a. des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier im Rahmen eines Festakts gegründet. Zu den 
Gründungsmitgliedern gehören Unternehmen und Initiativen aus verschiedenen Branchen. Die 
Stiftung verfolgt nach eigener Darstellung das Ziel, Rechtsformen zu etablieren, die Unternehmen 
in „Verantwortungseigentum“ überführen können. Wissenschaftler haben einen Gesetzentwurf 
„für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Verantwortungseigentum“ entworfen und ver-
öffentlicht. Dieser wird derzeit im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ge-
prüft. Die Diskussion über die Initiative hat auch die politischen Parteien erreicht.  

Die Initiatoren der „Stiftung Verantwortungseigentum“ verstehen unter einem Unternehmen in 
Verantwortungseigentum eine Unternehmensform, die ähnlich wie bei Familienunternehmen 
aufgestellt ist, aber das Unternehmen nicht an genetisch Verwandte weiter gibt sondern an 
„Werte- und Fähigkeitenverwandte“. Die Stiftung beschreibt die Ziele wie folgt:  

„Damit wird die langfristig unabhängige Unternehmensführung durch treuhänderische Eigen-
tümerInnen sowie ein konsequenter Fokus auf den von den jeweiligen Verantwortungseigen-
tümerInnen zu definierenden Unternehmenszweck fester Bestandteil der Unternehmensverfas-
sung. Mit diesem Eigentums- und Unternehmensverständnis knüpfen die Unternehmen an die 
Tradition der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und Europa an.“  

Zentraler Aspekt des Verantwortungseigentums sei, dass Gewinne und Vermögen weitestgehend 
für die Unternehmensentwicklung gebunden blieben, um die Selbstständigkeit des Unterneh-
mens langfristig zu erhalten. Ein rechtlich verankertes „AssetLock” ermögliche eine glaubhafte 
Vermögensbindung. Als bestehende Unternehmen, die bereits in Verantwortungseigentum ge-
führt würden, nennen die Publikationen der Stiftung u.a. ZEISS, BOSCH und Alnatura.  

Die wirtschaftspolitische Diskussion um die Initiative Verantwortungseigentum wird kontrovers 
geführt. 

Der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks sowie ein Vorstand der Stif-
tung Familienunternehmen wie auch der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Familienunter-
nehmer kritisieren, es brauche diese neue Rechtsform nicht. Einige Stimmen betonen, das gel-
tende Stiftungsrecht sei für Zwecke wie die angestrebten völlig ausreichend, was man an Stiftun-
gen großer Familienunternehmer sehen könne. Teils wird in der Debatte geltend gemacht, auch 
Familienunternehmen nähmen ihre Verantwortung für das Unternehmen ernst. Mit der Initiative 
werde der falsche Eindruck erweckt, zahlreiche mittelständische Unternehmer handelten gegen 
die Interessen ihres Unternehmens und ihrer Beschäftigten. Die vorgeschlagene Rechtsform sei 
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mit dem Privateigentum unvereinbar. Auch rechtssystematische Einwände werden gegen die Ini-
tiative vorgebracht, so z.B. im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit Gesellschafts-, Stiftungs- und 
Erbrecht. Marktpolitisch gebe es mit Verantwortungseigentum keinen Anreiz mehr, von den 
Früchten eigener Arbeit zu profitieren. Andere halten den Vorschlag geradezu für einen „Pakt ge-
gen künftige Generationen.“ Die Bindung des Unternehmensvermögens durch die Gründer in der 
ursprünglichen juristischen Person führe zu einer Herrschaft der „Toten Hand“.  

Fürsprecher findet die Initiative u.a. im Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung und im Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D., Prof. Dr. Paul Kirchhof. Letzterer 
sieht in der Möglichkeit des Verantwortungseigentums eine Erweiterung unternehmerischer Frei-
heit für Unternehmensführer, die sich persönlich für das Unternehmen verantwortlich sehen. Der 
Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft sieht im Verantwortungseigentum ein wirksames 
Mittel gegen die Gefahr, dass Unternehmen in der dritten Generation verkauft werden. Die neue 
GmbH mache dann Vorkehrungen in Erbschaftsverträgen u. ä. überflüssig. Befürworter weisen 
auch darauf hin, in Familienunternehmen werde die Selbständigkeit und die Vermögensbindung 
durch die Tradition verbürgt. Start-ups wollten diese Verlässlichkeit eines treuhänderischen Ei-
gentumsverständnisses angesichts der fehlenden Tradition über die Rechtsform garantieren. Da-
bei fehle ihnen das nötige Kapital, um als Organisationsform die Stiftung wählen zu können. Das 
Unternehmen in Verantwortungseigentum werde gerade nicht durch eine „tote Hand“, sondern 
durch die Hände der jeweiligen Verantwortungseigentümer gestaltet.  

Die rechtswissenschaftliche Diskussion hat der Fachbereich WD 7 der Wissenschaftlichen 
Dienste bereits dargestellt. Darauf kann aus Platzgründen hier nur verwiesen werden.  
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